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BeLr.: Zugang zu Informationen des Bundespräsidialamtes nach dem Informationsfrei-

heitsgesetz (IF G)

Bezug: Ihr Antrag vom l0. Februar 2020 auf Übersendungdes Entwurfs eines Glückwunschte-

legramms zum iranischen Nationalfeiertag 2020

Sehr █████ ██ ████████

zu Ihrem oben genannten Antrag auf Übersendungdes ,,G1i'xckwunschtelegrammsan die irani-

sche Führung zum Jahrestag der islamischen Revolution 1979 vom 05.02.2020“ ergeht folgender

BESCHEID:

Den beantragten Informationszugang lehne i_ch kostenfrei ab.

Begründung:

Der Zugang zu den oben genannten Informationen war abzulehnen. Denn von dem Anspruch auf

Zugang zu amtlichen Informationen aus § 1 Abs. 1 IFG wird die Wahrnehmung der verfassungs-

rechtlichen Aufgaben durch den Bundespräsidenten selbst bzw. die Vorbereitungen präsidentiel-
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ler Akte des Bundespräsidenten durch das Bundespräsidialamt nicht erfasst. Insofern ihrt be-

reits die Gesetzesbegriindung zum IFG (BT-Drs. 15/4493, S. 8) wie folgt aus: „Auchdie Tätig-

keit des Bundespräsidialamtes fällt in der Regel nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzex,

insbesondere nicht die Vorbereitung präsidentieller Akre des Bundespräsidenten und die vom

Bundespräsidenten delegierten Akte. [] Dieser eindeutigen Klarstellung des gesetzgeberi-

schen Willens folgt das Schrifttum zum IFG einhellig (Vgl. Schoch, IFG, 2. Au.‚ § l Rn. 181ff;

Jastrow/Schlatmann, IFG, § l Rn. 40f; Rossi, IFG, § 1 Rn. 65; Schmidt/Jastrow, NVwZ 2005,

984, 988; Berger/Partsch/Roth/Scheel, IFG, 2. Au., § 1 Rn. 62; BeckOK InfoMedienR/Debus

IFG, § 1 Rn. 143.4). Auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit teilt diese Auffassung (Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit ir die Jahre 2014 und

2015, s. 761).

Zu den verfassungsrechtlichen Aufgaben des Bundespräsidenten gehört gemäß Art. 59 Abs. 1

Satz 1 GG die völkerrechtliche Vertretung des Bundes. Neben den verfassungsrechtlich positi-

Vierten Aufgaben sind auch die vielfältigen Repräsentationsaufgaben des Bundespräsidenten im

In- und Ausland verfassungsrechtlicher Art und daher dem IFG entzogen. In der Kommentierung

21m1 IFG wird diesbezüglich wie folgt ausgeihrt: „Dem Informationszugang nach § 1 Abs. 1

S. 2 entzogen sind auch bestimmte Aufgaben, die der Bundespräsident in der Funktion des

Staatsoberhaupts wahrnimmt, Dabei handelt es sich um spezifische verfassungsrechtliche Auf-

gaben. Beispiele insoweit sind die Repräsentation der Bundesrepublik Deutschland, aber auch

sonstige mit dem Amt verbundene Funktionen wie Vertrauensbildung und Integration z.B. durch

öffentliche Auritte, Ansprachen, (Staats—)Besuche‚ Veranstaltungen“. (vgl. Schoch, a.a.O., § l

Rn. 190).

Die Übermittlung von Glckwunschschreiben zu Nationalfeiertagen ausländischer Staaten er-

folgt in Wahrnehmung der verfassungsrechtlich verankerten völkerrechtlichen Vertretungsbe-

fugnis sowie der Repräsentationsmktion des Bundespräsidenten, sodass auch Unterlagen zur

Erstellung der Glückwunschschreiben nicht dem Informationseiheitsgesetz unterliegen. Dass

der Bundespräsident entschied, zum iranischen Nationalfeiertag 2020 letztlich kein Glück—

wunschtelegramm zu übermitteln, ändert nichts daran, dass das vom Bundespräsidialamt vorbe-



reitete Glückwunschschreiben der Vorbereitung eines präsidentiellenAktes diente.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch er-

hoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundespräsidialamt, Spreeweg l, 10557 Berlin einzu-

legen.

Mit freu lichen Grüßen

Im Auftr g
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